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Mitteilung 682/2015 (Amtsblatt 13/2015 vom 08.07.2015)

Antragsverfahren für Portierungskennungen

1. Rechtsgrundlage, Ziel und Zweck

Nach § 66 Abs. 1 Satz 2 Telekommunikationsgesetz (TKG) vom 22. Juni 2004
(BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 25. Juli 2014
(BGBl. I S. 1266) geändert worden ist in Verbindung mit § 4 der Telekommunikations-
Nummerierungsverordnung (TNV) vom 5. Februar 2008 (BGBl. I S. 141), die durch Artikel 4
Absatz 110 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist teilt die
Bundesnetzagentur Nummern an Betreiber von Telekommunikationsnetzen, Anbieter von
Telekommunikationsdiensten und Endnutzer zu. Nach § 5 Abs. 1 TNV kann die Bundesnetz-
agentur für Anträge auf Nummernnutzung eine bestimmte Antragsform festlegen sowie einen
Zeitrahmen bestimmen, in dem Anträge vor dem gewünschten Wirksamwerden der Zuteilung
gestellt werden können. Antragsform und Zeitrahmen sind zu veröffentlichen.

Der Nummernplan für Portierungskennungen (PK) ist in Form einer Allgemeinverfügung
festgelegt (siehe Amtsblatt der Bundesnetzagentur 16/2009 vom 26.08.2009, Verfügung
41/2009) und die Grundlage der Zuteilung und der Nutzung.

2. Antragsform

Für einen Antrag auf Zuteilung einer PK ist das Antragsformular der Bundesnetzagentur zu
verwenden (siehe Anlage).

Anträge sind zu senden an die

Bundesnetzagentur 
Referat 114 Nummernverwaltung 
Canisiusstraße 21 
55122 Mainz 

bzw.
Bundesnetzagentur 
Referat 114 Nummernverwaltung 
Postfach 8001 
55003 Mainz 

Mit einem Antrag kann nur eine Portierungskennung beantragt werden.

3. Zeitrahmen

Im Antrag kann angegeben werden, zu welchem Datum die Zuteilung wirksam werden soll.
Ein Antrag kann frühestens 180 Kalendertage vor dem Datum gestellt werden, zu dem die
Zuteilung wirksam werden soll.

Hat der Antragsteller ein Datum angegeben, zu dem die Zuteilung wirksam werden soll, wird
eine erfolgte Zuteilung - soweit unter Berücksichtigung der Bearbeitungsfrist möglich - zu
diesem Datum wirksam. Hat er kein Datum angegeben, wird sie in der Regel 30 Kalenderta-
ge nach dem Eingang des vollständigen Antrags wirksam.
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4. Bearbeitung der Anträge

Bei persönlicher Abgabe eines Antrags wird von der Bundesnetzagentur das Eingangsdatum
an Arbeitstagen von montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 16.15 Uhr und freitags von
7.30 Uhr bis 15.00 Uhr mit einem Eingangsstempel bestätigt. Die Bearbeitung der Anträge
richtet sich nach der Reihenfolge ihres Eingangs (Eingangsstempel der Bundesnetzagentur).
Maßgeblich ist der Zeitpunkt, zu dem der Antrag vollständig vorliegt. Alle im Laufe eines Ta-
ges eingehenden Anträge gelten als zeitgleich eingegangen. In den Hausbriefkasten der
Bundesnetzagentur eingeworfene Anträge gelten als am nächsten Arbeitstag eingegangen.

Wünsche auf Zuteilung bestimmter PK werden nicht berücksichtigt.

Jede Antragsbearbeitung ist gebührenpflichtig. Unvollständige Anträge werden abgelehnt.

Zurückgefallene PK werden grundsätzlich frühestens 12 Monate nach dem Zurückfallen er-
neut zugeteilt.

5. Inkrafttreten

Die Regelungen dieser Mitteilung werden ab dem 09.07.2015 angewendet. Die Mitteilung
ersetzt das Antragsverfahren in der Fassung vom 26.08.2009 (Amtsblatt 16/2009, Mitteilung
440/2009). Durch den Ersatz wird ein neues Antragsformular eingeführt; im Übrigen bleibt
das Antragsverfahren unverändert.

Anlage: Formular „Antrag auf Zuteilung einer Portierungskennung“
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Antrag auf Zuteilung einer Portierungskennung

I. Angaben zum Antragsteller

________________________________________________________________________________
Name (Firma)

________________________________________________________________________________
Straße oder Postfach

________________________________________________________________________________
PLZ, Ort

________________________________________________________________________________
Ansprechpartner

__________________________ _____________ ___________________________________
Telefon Fax E-Mail (optional)

Empfangsbevollmächtigter im Inland (sofern abweichend vom Antragsteller; die Angabe ist
erforderlich, wenn der Antragsteller im Ausland ansässig ist):

________________________________________________________________________________
Name (Firma)

________________________________________________________________________________
Straße

______________________________________________________________________________
PLZ, Ort

__________________________ _____________ ___________________________________
Telefon Fax E-Mail (optional)

Der Antragsteller

□ betreibt ein öffentliches Telefonnetz, in dem Rufnummern von Teilnehmern geschaltet werden.

□ beabsichtigt, ein öffentliches Telefonnetz zu betreiben, in dem Rufnummern von Teilnehmern
geschaltet werden.

□ bietet Teilnehmern den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz mittels Rufnummern an.

□ beabsichtigt Teilnehmern den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz mittels Rufnummern anzubie-
ten.

□ verfügt bereits über folgende Portierungskennungen: _______________________________

□ nimmt mit folgenden Portierungskennungen bereits am Portierungsdatenaustauschver-
fahren für Ortsnetzrufnummern und Nationalen Teilnehmerrufnummern
teil:___________________

□ beabsichtigt mittels der beantragten Portierungskennung am Portierungsdatenaustausch für Orts-
netzrufnummern und Nationalen Teilnehmerrufnummern teilzunehmen, weil er Netzbetreibern o-
der Anbietern des Zugangs zum öffentlichen Telefonnetz Leistungen anbieten will, für die der Auf-
bau einer Portierungsdatenbank erforderlich ist („passive Teilnahme“).

Anlage



II. Gegenstand des Antrags

Es wird die Zuteilung einer Portierungskennung beantragt.

Die Zuteilung soll zum _____________ wirksam werden (optionale Angabe). Die Bearbeitungsfrist
gemäß Abschnitt 3 des ”Antragsverfahrens für Portierungskennungen” bleibt davon unberührt.

III. Informationen zur beabsichtigten Nutzung

Die beantragte Portierungskennung soll verwendet werden im Zusammenhang mit folgenden Ruf-
nummern (Mehrfachnennung möglich):

 Ortsnetzrufnummern und/oder Nationale Teilnehmerrufnummern

Die nachfolgend abgefragten Angaben werden in Dateien der Bundesnetzagentur aufge-
nommen, die allen Teilnehmern am Portierungsdatenaustauschverfahren für Ortsnetzruf-
nummern und Nationalen Teilnehmerrufnummern bereitgestellt werden:

a) Ansprechpartner für die erste Kontaktaufnahme zu den Portierungsmeldungen:

Firma

Vorname Ansprechpartner Nachname Ansprechpartner

Straße

PLZ, Ort

Telefon E-Mail

b) Die Portierungskennung soll verwendet werden für ein

□ leitungsvermittelndes Telekommunikationsnetz (z. B. Public Switched Telephone Net-
work, PSTN).

□ paketvermittelndes Telekommunikationsnetz (z. B. Internet-Protokoll (IP)-basiertes Netz).

□ Sonstige Rufnummern (z. B. Rufnummern für Mobile Dienste, Mehrwertdiensterufnummern)

IV. Nachweis der Voraussetzungen für eine Zuteilung

Die zum Nachweis der Voraussetzungen für eine Zuteilung erforderlichen Unterlagen liegen bei:

A) Beschreibung des Netzes bzw. des Dienstes, für das bzw. den die Portierungskennung genutzt
werden soll. Verfügt der Antragsteller bereits über mindestens eine Portierungskennung, umfasst
die Beschreibung eine eingehende Erläuterung, warum mehrere Portierungskennungen benötigt
werden.

B) Gewerbeanmeldung, aktueller Handelsregisterauszug und bei Sitz im Ausland Nachweise ent-
sprechend § 13e Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB).

___________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers/Bevollmächtigten

2 Anlagen


